
 

 
 
 
A 14_052622_2016 
03.22.0 Bebauungsplan 
αZusertalgasse - Hochsteingasseά  
III. Bez., KG Geidorf 
 
 
Entwurf des Bebauungsplanes 
 
 
 
 

ERLÄUTERUNGSBERICHT 
 

1. Ausgangslage  
 

Von der Grundstücksgemeinschaft Familie Wressnig liegt ein Antrag zur Erstellung eines 
Bebauungsplanes vor. 
 
Derzeit sind die grundbücherlichen Eigentümer der Liegenschaften die Familie Wressnig. 
Das Planungsgebiet weist gesamt eine Größe von ca. 12.302 m² auf. 
 
Gemäß 4.0 Flächenwidmungsplan der Landeshauptstadt Graz (rechtswirksam seit 22. März 2018) 
liegt der Bereich im αReinen Wohngebiet ς Aufschließungsgebiet (III.02)ά mit einer 
Bebauungsdichte von 0,2 ς 0,3.  
Gemäß Deckplan 1 (Bebauungsplanzonierungsplan) zum 4.0 Flächenwidmungsplan ist für die 
geordnete Siedlungsentwicklung die Erstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.  
 
Bei Erstellung des Entwurfes der Bebauungsplan-Auflagefassung liegen folgende Vorplanungen 
vor: 

¶ Gestaltungskonzept SK52 Architekten ZT-GmbH; 

¶ Straßenrechtliche Bewilligung Zufahrt Zusertalgasse 
 
In Abstimmung mit anderen betroffenen Abteilungen wurde der Bebauungsplan durch das 
Stadtplanungsamt erstellt. 
 
Ziel des Bebauungsplanes ist die Sicherstellung einer geordneten Entwicklung im 
gegenständlichen Bereich. 

 

 
2. Verfahren 

 

Der Ausschuss für Stadt- und Grünraumplanung wurde in der Sitzung am 17. Juni 2020 über die 

beabsichtigte Auflage des 03.22.0 Bebauungsplan αZusertalgasse - Hochsteingasseά 9ƴǘǿǳǊŦŜǎ 

informiert. 

 

Die Kundmachung der Auflage des Bebauungsplanes erfolgt gemäß § 40 Abs 6 

Bearbeiter: DI Michael Mayer 

Mag. Oliver Konrad 

 

Graz, 17.06.2020 
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Z 1. StROG 2010 im Amtsblatt der Landeshauptstadt Graz mit Erscheinungsdatum 1. Juli 2020. 

 

AUFLAGE 

Die grundbücherlichen Eigentümer der im Planungsgebiet liegenden Grundstücke werden 

angehört und der Bebauungsplan über 11 Wochen, in der Zeit vom 2. Juli 2020 bis zum 24. 

September 2020 zur allgemeinen Einsichtnahme aufgelegt (Auflage gemäß § 40 Abs 6 Z 1 StROG 

2010). 
 
 
3. Das Planungsgebiet 
 
Das Planungsgebiet weist eine Gesamtfläche von ca. 12.302m² brutto auf. Derzeit stehen die 
Grundstücke im grundbürgerlichen Eigentum der Familie Wressnig. 
 
Der Bauplatz besteht aus dem Grst.Nr.: 1298, KG 63103 
 

¶ Bestehende Rechts- und Planungsgrundlagen 
 

o 4.0 Stadtentwicklungskonzept i.d.g.F: 

Zielsetzungen gemäß dem Entwicklungsplan des 4.02 Stadtentwicklungskonzeptes von 

Graz (rechtswirksam seit 22. März 2018) für den Bereich: 
 

§ 8 Grüngürtel 
(1) Der im Entwicklungsplan festgelegte Grüngürtel umfasst Freiland, Wald und 

bestehende Wohngebiete geringer Dichte. Der stark durchgrünte Charakter 
insbesondere auch der Baugebiete ist zu erhalten. 

(2) In Bereichen mit relativen Siedlungsgrenzen sind kleinräumige Ergänzungen des 
Baulandes unter Berücksichtigung folgender Kriterien zulässig: 

- Erhaltung der großräumigen Freiflächen und deren Verbindung untereinander. 

- Rücksichtnahme auf landschaftliche, topografische und klimatische 
Gegebenheiten. 

(3) Festlegung einer Bebauungsdichte von höchstens 0,3. Im Einzugsbereich öffentlicher 
Verkehrsmittel und unter Berücksichtigung topografischer Verhältnisse ist eine 
Bebauungsdichte von höchstens 0,4 zulässig. 

(4) Anpassung aller baulichen Anlagen an die Topografie, weitgehender Erhalt des 
natürlichen Geländeverlaufs, flächen- und höhenmäßige Beschränkung von 
Geländeveränderungen in der Bebauungsplanung und in Bauverfahren. 

(5) Zulässig sind: 
Bebauungen mit einem zweigeschossigen Erscheinungsbild, wobei zusätzlich ein 
zurückversetztes zweites Obergeschoss oder ein ausgebautes Dachgeschoss zulässig 
ist und abgetreppte mehrgeschossige Bebauungen, die an keiner Stelle eine größere 
Gebäudehöhe als 7,50 m erreichen. 

(6) Zur Angleichung von Neu- und Zubauten an die Nachbarobjekte hinsichtlich ihrer 
Maßstäblichkeit und unter Berücksichtigung des Gebietscharakters kann die 
Festlegung nach Abs (5) um maximal ein Geschoß überschritten werden. 

(7) Einhaltung gebietstypischer Abstände zwischen Hauptgebäuden und den 
Bauplatzgrenzen, insbesondere auch zu öffentlichen Verkehrsflächen ist anzustreben. 

(8) Beschränkung der Bodenversiegelung. 
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(9) Außerhalb des Grüngürtels sind Tierhaltungsbetriebe mit einer Geruchszahl G " 20 
einschließlich ihrer Geruchsschwellenabstände unzulässig. 

 

§ 1р ²hIb9bΥ ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘ ƎŜǊƛƴƎŜǊ 5ƛŎƘǘŜ ό{ƛƎƴŀǘǳǊ α²ƻƘƴŜƴά - hellgelb) 
(1) Gebietsverträgliche Nachverdichtung in infrastrukturell gut ausgestatteten Lagen, 

auch unter Einsatz der Bebauungsplanung. 
(2) Festlegung einer Mindestbebauungsdichte von 0,3 im Einzugsbereich öffentlicher 

Verkehrsmittel. 
(3) Intensive Durchgrünung und Schaffung bzw. Erhaltung öffentlich zugänglicher 

Freiflächen. 
(4) Beschränkung der Bodenversiegelung. 
(5) Festlegung des Bebauungsdichterahmens im Flächenwidmungsplan unter 

Berücksichtigung der Verkehrserschließung (motorisierter Individualverkehr und 
öffentlicher Verkehr), der sozialen und technischen Infrastruktur, der 
Versorgungsinfrastruktur, der bestehenden und der angestrebten städtebaulichen 
Struktur, usw. 

 

 
 

 

Deckplan 1 ς Regionales Entwicklungsprogramm: 
 Gemäß REPRO Graz ς Graz-Umgebung, LGBl. Nr. 106/2005, liegt das Planungsgebiet 
innerhalb der Abgrenzung Kernstadt gem. REPRO. 

 
Deckplan 2 ς Nutzungsbeschränkungen: 
Das gegenständliche Gebiet innerhalb der Ausweisung Potentiell erhöhte Rutschgefahr. 
 
Deckplan 3 ς Verkehr: 

  Die Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist als gering anzusehen: 
 Der Bereich ist als Kategorie 6 αƎŜǊƛƴƎŜ .ŜŘƛŜƴǉǳŀƭƛǘŅǘ Ƴƛǘ ȊŜƛǘƭƛŎƘŜƴ 9ƛƴǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎŜƴά 
(Intervalle über 20 Minuten, kein Taktverkehr zeitliche Mängel) gekennzeichnet. 

Auszug aus dem 4.02 Stadtentwicklungskonzept. 
Die blaue Umrandung bezeichnet das 
Planungsgebiet. 
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Deckplan 5 ς Einkaufszentren: 

Keine Ausweisung 
 

o Flächenwidmungsplan der Landeshauptstadt Graz: 
Gemäß 4.0 Flächenwidmungsplan der Landeshauptstadt Graz (rechtswirksam seit 22. März 
нлмуύ ƭƛŜƎǘ ŘŜǊ .ŜǊŜƛŎƘ ƛƳ αwŜƛƴŜƴ ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘ ς AufschlƛŜǖǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ όLLLΦлнύά Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ 
Bebauungsdichte von 0,2 ς 0,3. 

  

 
Gründe für die Ausweisung nach dem 4.0 Flächenwidmungsplan gemäß §3 
Aufschließungsgebiete (III.02): 
 

1) Anbindung an das öffentliche Straßen- und Wegenetz, Nachweis einerzweckmäßigen 

Verkehrsanbindung und der Verkehrssicherheit der äußeren Erschließung für alle 

Verkehrsarten (Motorisierter Individualverkehr, öffentlicher Verkehr, Rad- und 

Fußverkehr) 

3) Innere Erschließung (Verkehr und technische Infrastruktur) 

Auszug aus dem Deckplan 3 zum   
4.02 Stadtentwicklungs-konzept. 
 
Die blaue Umrandung bezeichnet das 
Planungsgebiet. 

Auszug aus dem 4.0 
Flächenwidmungsplan 
Die blaue Umrandung bezeichnet das 
Planungsgebiet. 
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6) Lärmfreistellung gegenüber emittierendem Straßen- und /oder Schienenverkehr sowie 

gegenüber emittierenden Gewerbe- und Industriebetrieben 

7) Bebauungsplanpflicht, Geordnete Siedlungsentwicklung, Erfordernis zur Schaffung 

zweckmäßig gestalteter Grundstücke, Einfügung in das Straßen-, Orts- und 

Landschaftsbild 

10) Geordnete Verbringung der Oberflächen- und Hangwässer 
 

 
o Deckpläne: 

- Deckplan 1 (Bebauungsplanzonierungsplan): 
 Bebauungsplanpflicht 
 
- Beschränkungszonen für die Raumheizung (Deckplan 2): 

Bei Neuerrichtung oder Austausch anzeigepflichtiger Heizanlagen (ab 8 kW) im 
Geltungsbereich, besteht ein Verbot für das Heizen mit festen Brennstoffen. Diese 
Brennstoffe können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn der Grenzwert für die 
Staubemission von höchstens 4,0 g je m² Bruttogeschossfläche pro Jahr eingehalten wird. 
Der Bauplatz liegt innerhalb des Geltungsbereichs. 

 
- Hochwasserabfluss Mur und Grazer Bäche mit Darstellung des Gerfahrenzonenplanes der 

Wildbach- und Lawinenverbauung (Deckplan 3): 
Keine Ausweisung 

 
- Baulandmobilisierungsplan (Deckplan 4): 

Keine Ausweisung 
 

Karten zum 4.0 Flächenwidmungsplan: 
- Abwasserplan (Karte 1): 
 Zentral entsorgt 

 
- Verkehrslärmkataster ς Straße/Nacht (Karte 2A): 
 

 
 
Zusertalgasse: 49 ς 54 dB LA,eq  
Hochsteingasse: 49 ς 54 dB LA,eq  

 
- Verkehrslärmkataster ς Flug/Bahn (Karte 2B): 

Keine Ausweisung 
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- Fernwärmeanschluss (Karte 3): 
 Keine Ausweisung 
 

- Nutzungsbeschränkungen (Karte 6): 
 Keine Ausweisung 
 

 

o 1.0 Räumliches Leitbild zum 4.0 STEK ς 2. Entwurf (GR-Beschluss vom 8.2.2018, noch nicht 
rechtskräftig): 

Bereichstyp 9 αBaugebiete im GrüngürtelάΥ 
Charakteristik: kleinteilige Bebauung mit geringen Baukörperhöhen, hohem 
Durchgrünungs- und geringem Versiegelungsgrad sowie vorwiegend privaten 
Freiräumen, geprägt von der bestehenden Topographie des Grazer Grüngürtels. 
 
Festlegungen zum Bereichstyp Geschoßbau §5 (Auszug): 

¶ Rahmen der Geschoßzahl: max. 1G ς max. 2G, 3G sind ausschließlich gemäß §8 
Abs.6 des 4.0 STEK zulässig, keine generelle Beschränkung der Geschoßanzahl bei 
abgetreppten mehrgeschossigen Bebauungen, die an keiner Stelle eine größere 
Gebäudehöhe als 7,5m erreichen 

¶ Bebauungsweise: Offen, gekuppelt 

¶ Lage zur Straße: Abgerückt (allenfalls bestehende Gebäudefluchten aufnehmen) 

¶ Begrünung, Einfriedungen, Sichstchutz, u.a: In Hanglagen: Begrünung von 
Flachdächern, Einfriedungen max. 1,50m ς 1,80m hoch und überwiegend 
blickdurchlässig, Ausschluss von abschottenden flächigen Elementen 

¶ Zulässige Formen der Parkierung: Ins Gebäude integriert, in freier Aufstellung im 
Nahbereich der Straße 

¶ Sonstige Festlegungen: Ausschluss von offenen Erschließungen 
 

Teilraumgliederung §7: Lage im Teilraum 5: Reinerkogel: 
Festlegungen Baugebiete im Grüngürtel: 

¶ keine 
 
Sonstiges: 
 

o Kommunales Energiekonzept (KEK) 2017: 
Keine Ausweisung 
 

o Verordnungen und gesetzliche Bindungen: 
Baumschutzverordnung 
Landschaftsschutzgebiet LS 30 
 

o Sicherheitsstadtkarte Belastungskategorien: Bombenblindgängerkataster der Stadt Graz: 
Das Planungsgebiet ist von der gelben und grünen Zone betroffen. 
Grüne Zone: hier liegen keine Hinweise auf Kampfmittel vor 
Gelbe Zone: hier ist das Vorhandensein von Kampfmittel gering 
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o Stadtklimaanalyse: 

Hanglagen im Osten, Murtalauswindeinfluss, lokale Hangwinde 
Planerische Empfehlung: Lockere Bebauung, Gebäudeausrichtung beachten  
 

 
 

¶ Situierung und Umgebung 
 

 
 
 

Auszug aus dem Luftbildarchiv 2018 der Stadt Graz. Die blaue Umrandung bezeichnet das Bebauungsplangebiet. 

Auszug aus dem Bombenblindgängerkataster 
der Stadt Graz. Die blaue Umrandung bezeichnet 
das Planungsgebiet. 

Auszug aus der 
Karte: Klima ς 
Planungshinweise, die blaue 
Umrandung bezeichnet das 
Planungsgebiet 
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Großräumige Lage:  
Das Planungsgebiet liegt im Bezirk Geidorf zwischen der südlich gelegenen Zusertalgasse und 
der nördlich gelegenen Hochsteingasse. Das gegenständliche Gebiet liegt am Fuße der Grazer 
Platte. Das Areal befindet sich innerhalb des Grazer Grüngürtels du dem 
Landschaftsschutzgebiet LS 30.  
 
Kleinräumige Umgebung:  
Das Bebauungsplanareal Gelände steigt nach Nordosten an.  
Nördlich des Planungsgebiets entlang der Hochsteingasse befinden sich 1-2 geschossige 
Einfamilienhäuser und große Baumbestände. 
Östlich des Planungsgebietes entlang der Zusertalgasse befinden sich ebenfalls 1-2 
geschossige Einfamilienhäuser. Diese Gebäude liegen unter dem Niveau des gegenständlichen 
Planungsareals am Fuße des Hanges. Ein großer Baumbestand als Übergang zur vorhandenen 
Bebauung ist vorhanden. 
Westlich des Planungsgebietes entlang der Hochsteingasse befinden sich 1-3 geschossige 
Gebäude. Auch zu diesen bestehenden Gebäuden ist entlang der vorhandenen Grundgrenze 
ein großer Baumbestand vorhanden. 

 

¶ Topographie 
Das gegenständliche Planungsgebiet befindet sich in einer Hanglage. Es sind zwei ausgeprägte 
Geländekanten vorhanden. 
 

 
 

Luftbild/Schrägaufnahme: 
Microsoft Company © / Vexcel 
Imaging GmbH, Graz/Austria,  
 
 
Die rote Umrandung bezeichnet 
den Bauplatz. 


